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Vorbemerkung 

Die Untersuchung hat der Juristischen Fakultät der Universität Kon-
stanz im Sommersemester 1981 als Dissertation vorgelegen. Sie wurde 
im Januar desselben Jahres abgeschlossen; Literatur, Rechtsprechung 
und statistische Daten wurden soweit als möglich nachgetragen. 

Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle Herrn Professor  Dr. 
Rudolf Leibinger für die Anregung und Betreuung der Arbeit und 
Herrn Professor  Dr. Rolf Stürner, der den Fortgang der Untersuchung 
während meiner Assistentenzeit an seinem zivilrechtlichen Lehrstuhl 
mi t geduldiger Rücksichtnahme auf meine ,Fremdpromotion4 sowie 
mi t Rat und Tat gefördert  hat; Herr Stürner hat auch die Zweitbegut-
achtung übernommen. 

Wer einmal rechtstatsächliche Daten erhoben hat, kann ermessen, 
wie sehr ich zahlreichen Behörden, Dienststellen und Amtswaltern ver-
pflichtet bin. Für das erfahrene  Interesse an meinem Vorhaben und die 
nahezu uneingeschränkte Bereitschaft,  meine häufig Mühe verursachen-
den Anfragen und Anliegen zu bearbeiten, danke ich vor allem den 
Mitarbeitern des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg und 
der baden-württembergischen Justizverwaltung. Besonders danken 
möchte ich Frau Gabriele Ambros von den Justizbehörden Konstanz, 
ohne deren tatkräftige Unterstützung die Aktenbeziehung schwerlich 
geglückt wäre, und Herrn Rechtsanwalt Wolf-Günther Mül ler für zahl-
reiche Anregungen und Gespräche; Frau Elke Dübbers hat das Manu-
skript betreut. 

Dank schulde ich ferner  der Universität Konstanz, die mi r neben gu-
ten Arbeitsmöglichkeiten eine großzügige finanzielle Unterstützung 
für Auslagen und Port i sowie die Benützung des Rechenzentrums 
gewährt hat. 

Ich widme diese Arbeit meiner ganzen Familie und Erna. 

Konstanz, den 3. November 1981 
Jan Schulz 
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Zusammenfassende Übersicht für eilige Leser 

Gegenstand des Strafverfahrens  ist die Tat. Das staatliche Erkennt-
nis- und Aburteilungsinteresse richtet sich dabei auf den Beschuldigten 
als die zentrale Person dieses Verfahrens.  Demgegenüber t r i t t das 
Tatopfer,  der Verletzte, als im faktischen Sinne ebenfalls an der Tat 
Beteiligter zurück. Sieht man von seiner Zeugenrolle und seinen ver-
einzelt gebliebenen Strafantragsbefugnissen  ab, so bietet die heutige 
Strafprozeßordnung  dem Verletzten mi t den sehr unterschiedlich ange-
legten Rechtsinstituten des Klageerzwingungs- und Adhäsionsverfah-
rens, der Privat- und Nebenklage nur begrenzte Möglichkeiten, sich 
zur Wahrnehmung seiner Interessen am Verfahren  zu beteiligen. 
Sofern man jedoch nicht von vornherein ausschließt — und dies w i rd 
man aufgrund des Schutzzwecks zahlreicher Strafnormen nicht ohne 
weiteres können —, daß das Strafverfahren  auch im Hinblick auf den 
Verletzten Möglichkeiten eröffnen  sollte, zur Konfl iktbewält igung 
beizutragen, ist zu fragen, ob das geltende Recht angemessene Rollen 
für eine Verfahrensbeteiligung  des Tatopfers anbietet, verneinenden-
falls, welche Beteiligungsformen vorgeschlagen werden können. Diese 
Fragen, denen hier schwerpunktmäßig für die Nebenklage nachge-
gangen wird, werden sich mi t aller Schärfe im Rahmen der wohl noch 
nicht aufgegebenen größeren Reform der Vorschriften  über die Betei-
l igung von Verletzten am Strafverfahren  stellen. 

Die Nebenklage ist die in der forensischen Praxis am häufigsten 
benutzte, aber auch die in der rechtspolitischen Diskussion umstrit-
tenste Form der Verletztenbeteiligung. Vornehmliches Ziel der Unter-
suchung ist es, diese Diskussion um gesichertes rechtstatsächliches 
Material zu ergänzen, vorhandene Reformvorschläge  unter Zuhilfe-
nahme dieses Datenmaterials zu erörtern und es für einen eigenen 
Reformvorschlag  zu nutzen. 

Einem vorangestellten rechtsgeschichtlichen Beitrag fällt dabei die 
Aufgabe zu, die organische Entstehung der heutigen Verletztenbetei-
ligungsformen sichtbar werden zu lassen, die Grundzüge ihrer man-
nigfach geschichtlich bezogenen Entwicklung aufzuzeigen und die 
Entwicklungslinien zwischen geschichtlich Gewesenem, geschichtlich 
Gewordenem, der heutigen Rechtswirklichkeit der Nebenklage und 
Vorschlägen de lege ferenda miteinander zu verknüpfen. Dabei w i rd 
zunächst ausgeführt,  wie die Verfahrensbeteiligung  des Verletzten in 

2 J. Schulz 
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Konkurrenz zur staatlichen Strafverfolgung  t r i t t und zunehmend 
zurückgedrängt wird. Erst in der Epoche des reformierten  Strafprozes-
ses erlebt sie, freilich unter Begründung neuer — mi t Unterbrechung 
in der nationalsozialistischen Zeit — bis heute fortwirkender  Funktio-
nen, eine Renaissance. Im einzelnen kann aufgezeigt werden, wie 
die folgende, an die Reichsjustizgesetze anschließende Gesetzgebung 
auf dem Gebiet der Nebenklage widerspruchsvoll und systemlos ver-
läuft, wodurch berechtigte K r i t i k an der heutigen Ausgestaltung der 
Nebenklagebefugnisse veranlaßt ist. Darüber hinaus erweist sich der 
rechtsgeschichtliche Rückblick und insbesondere die Beobachtung par-
alleler Erscheinungen im absolutistischen und nationalsozialistischen 
Staat auch für die heutige Diskussion über die Verletztenbeteiligung 
als fruchtbar.  Sie mahnen eindringlich, den Verletzten nicht ohne 
umfassende Analyse der jeweiligen Beteiligungsform und ihres rechts-
politischen Zwecks leichthin des Verfahrens  zu verweisen. 

Der rechtstatsächliche Beitrag untersucht als erstes die zahlenmäßige 
Bedeutung der Nebenklage anhand der Häufigkeit der Beteiligung 
von Nebenklägern an strafgerichtlichen  Hauptverhandlungen und der 
Häufigkeit von Berufungs- und Revisionsverfahren  mi t Rechtsmittel-
einlegungen von Nebenklägern durch Auswertung der amtlichen Justiz-
geschäftsstatistiken. Hierbei erweist sich, daß die Nebenklage — in den 
Worten Nußbaums — kein totes, sondern ein häufig in Anspruch 
genommenes Rechtsinstitut ist, sie allerdings in den ab 1970 unter-
suchten Berichtszeiträumen eher rückläufig und regional unterschied-
lich bedeutsam ist. 

Die weiteren Untersuchungen beruhen auf der Sekundäranalyse 
einer repräsentativen Stichprobe von Zählkarten aus allen im Jahre 
1976 in Baden-Württemberg erledigten amtsgerichtlichen Verfahren 
mi t Beteiligung von Nebenklägern an der Hauptverhandlung sowie auf 
einer Aktenauswertung aller in demselben Berichts(zeit)raum erle-
digten Berufungsverfahren  mi t Rechtsmitteleinlegungen von Neben-
klägern. Im Ergebnis zeichnet sich ab, daß die Verfahrensbeteiligung 
von Verletzten als Nebenkläger vorrangig durch tatbezogene, hingegen 
nur geringfügig durch personenbezogene Merkmale bestimmt wird. 
Nebenkläger schließen sich den Verfahren  in der Regel frühzeitig an, 
verfügen über beachtliche Beweisreserven und nehmen, wenn sie es 
für erforderlich  halten, mi t Anträgen aktiv am Verfahren  teil, wodurch 
sie auch Einfluß auf den Verfahrensausgang nehmen. Allerdings ver-
zögert die Beteiligung von Nebenklägern den Ablauf und den Abschluß 
des Verfahrens,  während sie andererseits keinen Einfluß darauf zu 
haben scheint, ob neben oder nach dem Strafverfahren  auch ein Ziv i l -
prozeß anhängig wird. Letztlich ergeben die Untersuchungen, daß die 
alltagstheoretische Annahme, die Nebenklage diene überwiegend zivi l-
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rechtlichen Interessen des Verletzten, nur pauschale Richtigkeit bean-
spruchen kann; hingegen erweist sich der Schwerpunkt der nebenkläge-
rischen Interessenlage als mittelbar abhängig vom jeweiligen Anschluß-
delikt. 

Im dritten, rechtspolitischen Beitrag w i rd zunächst der gesetzgebe-
rische Gestaltungsspielraum auf verfassungsrechtliche  Grenzen beleuch-
tet. Vor dem Hintergrund der vorstehenden Beiträge w i rd sodann 
eine kritische Analyse und Abschichtung der einzelnen Nebenklage-
funktionen und eine Auseinandersetzimg und Gewichtimg der gegen 
dieses Rechtsinstitut erhobenen Einwände vorgenommen. Dabei erweist 
sich die Nebenklage in ihrer heutigen Form als dringend reformbe-
dürftig.  Aufgrund dieser Erörterungen gelingt es zugleich, diejenigen 
Reformziele zu definieren, die für eine legislative Umgestaltung der 
Nebenklage in eine auch rechtspolitisch vertretbare und wünschenswerte 
Form der Verletztenbeteiligung unabdingbar erscheinen. Gemessen 
an diesen Postulaten erweisen sich jedoch die in der Li teratur und 
Gesetzgebung bisher erörterten Reformvorschläge  als zu eindimensio-
nal. Aber auch weitere Überlegungen zur Eingrenzung der Neben-
klagebefugnis müssen als im Ergebnis ungeeignet verworfen  werden. 

Die Nebenklage stellt sich danach zwar als dringend reformbedürftig, 
in wesentlichen Teilen aber als nicht reformierbar  dar. Es w i rd deshalb 
vorgeschlagen, von den heutigen Anschlußbefugnissen lediglich die 
Nebenklagemöglichkeit des gerichtlich die Anklage Erzwingenden 
(§ 395 Abs. 2 Ziff.  2 StPO) aufrechtzuerhalten.  Wünschenswert wäre 
allerdings eine Erweiterung dieser Anschlußbefugnis auch für Ver-
letzte, die im Beschwerdeverfahren  nach § 172 Abs. 1 StPO die Klage-
erhebung erreicht haben. Darüber hinaus sollte die Nebenklage nicht 
zulässig sein. Um die vorteilhaften Wirkungen einer Beteiligung des 
Verletzten am Strafverfahren  zu erhalten, ohne zugleich die nach-
teiligen Folgen der Nebenklage in das Verfahren  hineinzutragen, w i rd 
abschließend erwogen, ob dem Verletzten nicht eine alternative Teil-
nahme in Form einer begrenzten „Mitwirkungsbefugnis" eingeräumt 
werden kann. 




